
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Glashütten/HTK

Beschlussvorlage
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen

Glashütten, den 17.05.2021 44/GV Amt II -Ma/pa

Federführendes Amt Amt für Finanzen (1)
Beteiligte/s Amt/Ämter

Beratungsfolge Termin Bemerkung
Gemeindevorstand 01.06.2021 beschließend
Haupt- und Finanzausschuss 15.06.2021 vorberatend
Gemeindevertretung 24.06.2021 beschließend

Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der
Gemeinde Glashütten

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem beigefügten Bedarfs- und Entwicklungsplan zuzustimmen. Der
Bedarfs- und Entwicklungsplan tritt nach Beschluss der Gemeindevertretung in Kraft.

Erläuterungen:

Gemäß §3 Abs. 1 Nr. 1 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und
den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz – HBKG) hat
die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe in
Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden einen Bedarfs- und Entwicklungsplan zu erarbeiten,
fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende lei-
stungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und
Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten.

Der vorliegende Bedarfs- und Entwicklungsplan wurde in Zusammenarbeit mit Herrn Erich
Geyer, ege-Brandschutzplanungen, erarbeitet und aufgestellt.

Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Anlage(n):
(1) BEP_Glashütten_ ege_Endfassung_2021 (1)




